
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Seefeld 
Herrn Bürgermeister Klaus Kögel 
Am Technologiepark 16 
 
82229 Seefeld 
 

Seefeld, 19.6.2023 
 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Bürgerinitiative Eichenallee stellt den Antrag: 
 
Verbreiterung Gehweg Hauptstraße 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Der Gehweg auf der südlichen Seite der Seefelder Hauptstraße, auf Höhe der Hausnummern 37 
und 39 wird auf die übliche Breite von 2,50 m verbreitert. Dazu wird die Verkehrsinsel an der 
Bushaltestelle verlängert. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung und (falls nötig) 
Ausschreibung vorzubereiten. 
 
Begründung 
Eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite für einen Gehweg gibt es in Deutschland nicht. 
Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) hat jedoch in ihren 
„Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen“ (EFA) Vorgaben zur Gehwegbreite formuliert. Diese sind 
zwar nicht verbindlich, in der Regel orientieren sich die Planer aber daran. Laut den EFA sollte die 
Breite vom Gehweg mindestens 2,50 m betragen. 
 
Der Gehweg vor Haus Nr. 37 weist nur eine Breite von etwa 60 cm auf. Dies ist deutlich zu wenig 
für die Benutzung mit Kinderwägen etc. und erfordert teilweise eine Querung der Straßenseite. Es 
ergeben sich immer wieder gefährliche Situationen für Fußgänger. Auch vor der ehem. 
Schlossapotheke befindet sich eine ähnliche Engstelle. 
 
Aufgrund der Straßenbreite wird eine Verbreiterung des Gehwegs vermutlich zum Wegfall von 
einigen Parkplätzen und der Notwendigkeit eines einseitigen Halteverbots führen. Seit der 
Schließung der Schlossapotheke ist dies jedoch in der Abwägung der Alternativen 
verschmerzbar. 
 
Für die Fraktion 
Grüne/BI Eichenallee 
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